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Frau  
Diana Artschwager 
Mitglied der B90/Die Grünen-Stadtratsfraktion  
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Beantwortung der Anfrage des Stadtratsmitgliedes Frau Artschwager - Semestertickets für 
Studierende - öffentlicher Nahverkehr in Eisenach (AF-0013/2019) 

 
Sehr geehrte Frau Artschwager, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Das Semesterticket ist ein Bestandteil des Semesterbeitrages der Studierenden. Die DHGE, Campus 
Eisenach kann auf das Studierendenwerk Thüringen zugehen und dieses auffordern, mit dem 
Verkehrsunternehmen Wartburgmobil dazu in Verhandlungen zu treten. 
        
Es gab bisher keine Anfrage des Studierendenwerkes Thüringen an das Verkehrsunternehmen 
Wartburgmobil. Auf der Basis einer entsprechenden Anfrage könnte besprochen werden, wie die 
konkreten Anforderungen lauten (z.B. nur Stadtverkehr, Stadt- und Regionalverkehr etc). 
Ein Semesterticket kann vorbehaltlich der Zustimmung der anderen Partner der 
Verkehrsgemeinschaft Wartburgregion (VGW) und der Genehmigungsbehörde TLVWA grundsätzlich 
jederzeit eingeführt werden. Die sich daraus gegebenenfalls ergebenden Einnahmeverluste müssten 
dann dem Verkehrsunternehmen über den steigenden Semesterbeitrag ausgeglichen werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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